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Mietlibernahme bei Haftaufenthalt

Landeshauptstadt Dresden
Sozialamt

Dresden.

Mietliibernahme bei Haftaufenthalt
Hinweise zum Antrag nach §§ 67 ff. Zwolftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB Xll)

1. Ich muss eine Haftstrafe antreten.
Was passiert mit meiner Wohnung?

Grundsatzlich tragt jeder Mieter die Wohnungsmiete selbst —
egal ob die Wohnung genutzt wird oder nicht. Wer in schwie-
rigen sozialen Verhéltnissen lebt und nicht imstande ist die
Miete zu tragen, sodass mit Raumung bzw. Wohnungslosigkeit
nach kurzer Haftzeit zu rechnen ist, kann die Ubernahme der
Miete beim Sozialamt beantragen. Die Wohnung muss dann
nicht aufgelost werden. Das soll die Wiedereingliederung nach
VerbiRen der Freiheitsstrafe erleichtern.

2. Wie wird die Leistung erbracht?
Wer erhilt die Zahlung?

Die Leistung wird friihestens ab Eingang des Antrags beim
Sozialamt der Landeshauptstadt Dresden gewahrt. Die Hohe
der Leistung richtet sich nach der tatsachlich zu zahlenden
Miete. Wahrend der Haft Gberweist das Sozialamt die Miete
direkt an den Vermieter.

3. Welche Unterlagen sind zur Beantragung der Leistung
notwendig?

Es ist ein vollstdndiger Sozialhilfeantrag zu stellen. Folgende
Unterlagen sind in Kopie beizufiigen:

aktuelle Haftbescheinigung mit Angabe der Haftart,
Nachweis zur Miete (Mietvertrag, letzte Betriebskosten-
abrechnung, Mietbescheinigung),

Bankdaten des Vermieters und Angabe des
Verwendungszweckes,

ggf. Einstellungsbescheid des Jobcenters,

Nachweise lber sonstiges Einkommen

(z. B. letzte Lohnnachweise),

Kontoausziige der letzten drei Monate vor der
Inhaftierung,

sonstige Nachweise liber Vermogen (z. B. Sparblicher,
Lebensversicherungen),

Entbindung von der Schweigepflicht und

bei auslandischen Personen: Nachweise liber den
Aufenthaltsstaus

4. Wo kann ich diese Leistung beantragen
und wer beantwortet dazu Fragen?

AuBenstelle Nord
zustandig fur: Klotzsche, Langebrick, Neustadt, Pieschen,
Weixdorf

M personlich
Ortsamt Pieschen
BirgerstraBe 63, 01127 Dresden

B  E-Mailan sozialleistungen-nord@dresden.de
M telefonisch (0351) 4 8855 21
B  Faxan (0351) 4 8854 29

AuBenstelle Mitte/West/Siid
zustandig fir: Altfranken, Altstadt, Cossebaude, Cotta,
Gompitz, Plauen

B persénlich
Ortsamt Cotta
Lingnerallee 3, 01069 Dresden
B E-Mailan
sozialleistungen-west-mitte-sued @dresden.de
M telefonisch (0351) 4885711
B  Faxan (0351) 48857 13

AuBenstelle Ost
zustandig fir: Blasewitz, Kauscha, Leuben, Loschwitz, Prohlis,
Schonfeld-WeiRig

B persénlich
Ortsamt Leuben
Hertzstralle 23, 01257 Dresden

B  E-Mailan sozialleistungen-ost@dresden.de
M telefonisch (0351) 4888171
B  Faxan (0351) 4888173

B per Post an Landeshauptstadt Dresden
Sozialamt
Abteilung Soziale Leistungen
Postfach 12 00 20
01001 Dresden

5. Was ist noch zu erledigen?

Gleichzeitig zum Antrag auf Mietilbernahme muss ein Antrag
auf Wohngeld fur die Zeit der Inhaftierung gestellt werden. Bei
Bewilligung des Wohngelds vermindert sich der Anspruch auf
Mietlibernahme wahrend der Haft um den monatlichen
Wohngeldanspruch. Im Rahmen einer Abtretungsvereinba-
rung wird das Wohngeld innerhalb des Sozialamts verrechnet.
Eine Auszahlung an den Inhaftierten bzw. die Inhaftierte
erfolgt deshalb in der Regel nicht.

Den Wohngeldantrag erhalten Sie in allen Blrgerbiros, in
den AuBenstellen des Sozialamts und unter
www.dresden.de/wohngeld.
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Das ausgefiillte Antragsformular schicken Sie bitte an die
Postadresse.

B per Post an Landeshauptstadt Dresden
Sozialamt
Abteilung Wohngeld/Bildung und Teilhabe
Postfach 12 00 20
01001 Dresden
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Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur kénnen
Uiber ein Formular eingereicht werden. Dartiber hinaus gibt es die Mdglichkeit,
E-Mails an die Landeshauptstadt Dresden mit einem S/MIME-Zertifikat zu ver-
schliisseln oder mit DE-Mail sichere E-Mails zu senden. Weitere Informationen
hierzu stehen unter www.dresden.de/kontakt. Dieses Informationsmaterial ist
Teil der Offentlichkeitsarbeit der Landeshauptstadt Dresden. Es darf nicht zur
Wahlwerbung benutzt werden. Parteien konnen es jedoch zur Unterrichtung
ihrer Mitglieder verwenden.



	Landeshauptstadt Dresden
	Sozialamt
	Mietübernahme bei Haftaufenthalt
	Hinweise zum Antrag nach §§ 67 ff. Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
	Mietübernahme bei Haftaufenthalt  Seite 1 von 2
	Mietübernahme bei Haftaufenthalt  Seite 2 von 2

